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Richtlinie
liber die Gewahrung von Zuwendungen
aus dem ,Programm fiir Rationelle Energieverwendung,
Regenerative Energien und Energiesparen” (progres.nrw)
- Programmbereich Markteinfiihrung

RdErl. d. Ministeriums fir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz- VIl A 2-43.00 -
V. 26.4.2012

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

11
Das Ministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
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Landes Nordrhein Westfalen (MKULNV NRW) hat die forderpolitischen Aktivitdten zur Energie-
politik im Land Nordrhein-Westfalen in dem Programm progres.nrw gebiindelt. Teil dieses Pro-
gramms ist die Richtlinie progres.nrw-Markteinfihrung.

Ziel des Programms ist es, die Markteinflinrung der vielen anwendbaren Techniken zur Nutzung
unerschopflicher Energiequellen und der rationellen Energieverwendung zu beschleunigen, um
somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion der CO,-Emissionen zu
leisten. Dabei sollen die Anlagentechniken in einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander zur
Anwendung kommen. Eine Fortschreibung der Richtlinie bleibt in Abhangigkeit von der techni-
schen Entwicklung und bei Anderung der energiewirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen unter Mitwirkung der Beteiligten und ihrer Reprasentanten zu gegebener Zeit vorbehal-
ten.

1.2

Das Land gewahrt Zuwendungen auf der Grundlage dieser Richtlinie und nach MaBgabe insbe-
sondere folgender Regelungen in der jeweils gliltigen Fassung der

- §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den dazugehdrigen Verwaltungsvorschrif-
ten zur Landeshaushaltsordnung (VV/VVG zur LHO),

- Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 Uber die Transparenz der fi-
nanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 6ffentlichen Unternehmen sowie
Uber die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (kodifizierte Fassung), ABI.
L 318 vom 17.11.2006, S. 17,

- Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklarung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Arti-
kel 87 und 88 EG-Vertrag (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO)), ABI. L 214 vom
9.8.2008, S. 3,

- Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 Uber die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf ,De-minimis”-Beihilfen, ABI. L 379 vom 28.12.2006, S. 5
(De-minimis-Verordnung).

1.3

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr ent-
scheidet die Bewilligungsbehdrde auf Grund ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen ver-
fligbarer Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Forderung

Gefordert werden Ausgaben fiir die Errichtung, Ausbau und Reaktivierung folgender MaBnah-
men und Anlagen:

2.1
Wohnungsliftungsanlagen mit Warmerickgewinnung

2.2
Gewerbliche Anlagen zur Verwertung von Abwarme
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2.3
Energiespeichersysteme (inkl. Biogasspeicher fir Biogasanlagen, die bis zum 31.12.2011 in Be-
trieb genommen wurden)

2.4
Mess- und Regelsysteme

2.5
Warmepumpen (Raumwarme- und Warmwasserversorgung) als vorbildliche Muster- und Pilot-
anlagen

2.6
Wasserkraftanlagen

2.7
Photovoltaikanlagen als Multiplikatoranlage

2.8
Thermische Solaranlagen

2.9
Biomasseanlagen in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage

2.10
Holz-KWK-Anlagen bis zu einer Leistung von 150 kWg

2.1
Anlagen zur Effizienzsteigerung von Biogas-KWK-Anlagen, die den Abgasstrom der Biogas-
KWK-Anlage (bis 500 kW) zusatzlich elektrisch nutzen.

2.12
Warmelibergabestationen / Hausanschliisse

213
Warmenetze, die aus KWK-Anlagen, industrieller Abwarme, Abfallverwertungsanlagen oder An-
lagen zur Nutzung von Erneuerbarer Energien aus Biomasseanlagen versorgt werden

2.14
Wohngebaude im Passivhausstandard inkl. Liftungsanlagen

2.15
Wohngebaude im 3-Liter-Haus Standard inkl. Liftungsanlagen

2.16
Besondere Anlagen und Systeme mit auBerordentlichem Innovationsgrad bzw. Multiplikatorwir-
kung
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2.17
Studien zum Thema Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und Energiesparen,
an denen besonderes Landesinteresse besteht

2.18
Messtechnik zur Ermittlung und Auswertung von Energieverbrauchen flir ausgewahlte Sonder-
projekte

2.19
Hocheffiziente dezentrale KWK-Anlagen zur Warme- und Stromerzeugung bis 20 kWg.

Detaillierte Angaben zu den Fordergegenstanden der Nrn. 2.1 bis 2.19 befinden sich in Anlage |
der Richtlinie.

3
Zuwendungsempfanger

Antragsberechtigt sind:

3.1

Privatpersonen und freiberuflich Tatige sowie -Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) gemaB der Definition in Anhang der AGVO, die ihren Sitz oder Sitz der Be-
triebsstatte in Nordrhein Westfalen haben,

3.2

Gemeinden, Gemeindeverbande, soweit sie als Trager von Schulen, Kindergarten, wissenschaft-
lichen, sozialen, kulturellen oder karitativen Einrichtungen ohne wirtschaftliche Tatigkeit auftre-
ten.

3.3
Gemeinden, Gemeindeverbande, die an einem offiziellen Programm zur Aufstellung eines kom-
munalen Klimaschutzkonzeptes teilnehmen.

3.4
Gemeinden, die als Teilnehmer des European Energy Award (EEA) auftreten.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Die Forderung erstreckt sich auf Vorhaben innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen.

4.2
Es werden nur Vorhaben gefdrdert, mit denen vor der Antragstellung noch nicht begonnen wor-
den ist.

4.3
Es darf sich bei dem Vorhaben weder um eine Reparatur, ErsatzmaBnahme oder Ersatzteilbe-
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schaffung, noch um eine gesetzlich vorgeschriebene oder behérdlich angeordnete MaBnahme
handeln.

4.4

Offentlich-rechtliche Genehmigungen, die zur Durchfiihrung des Vorhabens erforderlich sind,
sollen mit dem Antrag eingereicht werden; sie mussen der Bewilligungsstelle vor Erlass des Zu-
wendungsbescheides vorliegen. Der Zuwendungsbescheid ersetzt nicht die aufgrund anderer
Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung, fur das beabsichtigte Vorhaben eine Genehmi-
gung, Erlaubnis oder Zustimmung einzuholen.

4.5
Samtliche mit dem Antrag eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Bewilligungsbe-
horde Uber.

4.6

Einem Unternehmen, das eine Rickforderungsanordnung aufgrund einer friiheren Kommissions-
entscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet hat, durfen keine Einzelbeihilfen gewahrt werden.

5
Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

5.1
Die Zuwendung erfolgt als Projektférderung.

Flr Antragsteller nach 3.1 wird keine Férderung gewahrt, wenn die Zuwendung weniger als
350,-- € je Vorhaben betragt (Bagatellgrenze).

5.2

Die Kumulation von Zuschlissen, die im Rahmen dieser Richtlinie bewilligt werden, ist mit ande-
ren staatlichen Subventionen nicht zuldssig, wenn sie aus Programmen des Landes Nordrhein-
Westfalen stammen.

5.3
Die Hohe der Forderung richtet sich nach Anlage | dieser Richtlinie.

Fir nicht private Antragsteller ist ferner zu beachten:
- Sofern die Férderung die nach europaischen Beihilferegelungen zulassigen Férderhochstgren-
zen Uberschreitet wird diese entsprechend folgender Regelungen gekurzt.

Fir Unternehmen gelten dabei die folgenden Grundsatze:

- Die Forderung unterliegt grundsatzlich der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission
vom 15. Dezember 2006 Uber die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-
Beihilfen (De-minimis-Regel).

- Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewahrten De-minimis Beihilfen darf in einem Zeit-

raum von drei Steuerjahren 200 000 EUR nicht Ubersteigen.
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- Sollte die vorgenannte De-minimis-Grenze Ubertroffen werden, ist eine Forderung nach den
Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklarung
der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, AGVO) moglich.
Dies gilt nicht fir die Férdergegenstande 2.12 und 2.13.

Flr die Fordergegenstande der Nummern 2.1, 2.2, 2.4, 2.14, 2.15, 2.16 2.18 und 2.19 gelten dabei
die Bestimmungen geman Artikel 21 AGVO.

Flr die Férdergegenstande der Nummern 2.10, 2.11 u. 2.16 gelten dabei die Bestimmungen ge-
manB Artikel 22 AGVO.

Flr die Fordergegenstande der Nummern 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 u. 2.16 gelten dabei die Be-
stimmungen gemang Artikel 23 AGVO.

Flr den Fordergegenstand der Nummer 2.17 gelten dabei die Bestimmungen geman Artikel 24
AGVO, wonach u.a. eine Forderung madglich ist, wenn die Studie in unmittelbarem Zusammen-
hang mit folgenden Investitionen steht: Investitionen in EnergiesparmaBnahmen oder erneuerba-
re Energien oder MaBnahmen, die Uber die Gemeinschaftsnormen fiir den Umweltschutz hinaus-
gehen oder bei Fehlen solcher den Umweltschutz verbessern.

5.4

Zuwendungsfahige Ausgaben sind Ausgaben fir fabrikneue Anlagen- und Komponententeile,
die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen. Sie miissen notwendig, nachge-
wiesen und angemessen sein.

Investitionsmehrausgaben nach AGVO sind Mehrausgaben, die im Vergleich zu den Ausgaben
einer Referenzanlage gemaB Art. 18 Nr. 6 b AGVO anfallen.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Die Férderung zur Errichtung von Biomasseanlagen in Verbindung mit einer solarthermischen
Anlage zur Erzeugung von Warme erfolgt unter den folgenden Voraussetzungen:

- Die Warmwasserheizungsanlage muss mit einem ausreichend dimensionierten Warmwasser-
speicher versehen sein.

- Die Solaranlage muss mit mindestens einer Umwalzpumpe der Effizienzklasse A oder besser
betrieben werden.

- Der Endenergiebedarf des Gebaudes darf bei Energiebedarfsausweisen nicht tber 175 kWh/
mZa liegen.

- Bei Energieverbrauchsausweisen darf der Energieverbrauch bei darin enthaltener Warmwas-
serbereitung 150 kWh/m?a und bei nichtenthaltener Warmwasserbereitung 130 kWh/m?a nicht
Uberstiegen. Der Nachweis kann durch die Vorlage eines Energieausweises erfolgen. Hierbei
darf die zu errichtende Biomasseanlage in der Berechung des Endenergiebedarfs, z.B. liber die
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis (Anlage 10 zur EnEV), berlicksichtigt wer-
den.

- Sofern die MaBnahme einem nachweislich denkmalgeschiitzten Gebaude dient, kann aus-
nahmsweise auch dann geférdert werden, wenn der o.a. Hochstwert fiir den Endenergiever-
brauch, bzw. —bedarf, nicht eingehalten werden kann.

6.2
Bei Warmeiibergabestationen / Hausanschliissen erfolgt eine Férderung jeweils nur einmal je
Ubergabestation und je Gebaude.

Die bereitgestellte Warme muss:

a) zu einem wesentlichen Anteil aus Erneuerbaren Energien oder

b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwarme oder
c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder

d) zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Buchstaben a bis ¢ genannten
MaBnahmen stammen.

6.3

Einzelheiten zur Férderung von Warmenetzen, die aus Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen (KWK-
Anlagen), industrieller Abwarme, Abfallverwertungsanlagen oder Anlagen zur Nutzung von Er-
neuerbaren Energien aus Biomasseanlagen versorgt werden, sind in einer separaten Anlage
(Warmenetze) geregelt.

Die bereitgestellte Warme muss:

a) zu einem wesentlichen Anteil aus Erneuerbaren Energien oder

b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwarme oder
c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder

d) zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Buchstaben a bis ¢ genannten
MaBnahmen stammen.

6.4
Die Forderung zur Errichtung von Liiftungsgeraten in Verbindung mit einer Warmeriickgewin-
nungsanlage erfolgt unter den folgenden Voraussetzungen:

- Bei Bestandsbauten, in denen ein Liftungsgerat mit Warmerlickgewinnung zum Einsatz kom-
men soll, darf der Hoéchstwert der spezifischen, auf die Warme Ubertragende Umfassungsflache
bezogene Transmissionswarmeverlust (Ht') nach der jeweils aktuellen Energieeinsparverord-
nung (EnEV) um héchstens 0,15 W/m?K Uberschritten werden.

- Bei Neubauten, in denen ein Liftungsgerat mit Warmerickgewinnung zum Einsatz kommen
soll, muss der Jahresprimarenergieaufwand mindestens der zum Zeitpunkt des Bauantrags gel-
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tenden Energieeinsparverordnung (EnEV) (ohne Einbeziehung des geplanten Liftungsgerates)
entsprechen.

- Luftungsgerate mit Warmerlckgewinnung bendtigen fir den Betrieb eine gliltige allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts flr Bautechnik (DIBt); vgl. Bauregelliste B
Teil 2, Lfd. Nr. 1.2.4.

- Zentrale Liftungsanlagen mit Warmeruckgewinnung mussen einen Warmebereitstellungsgrad
von mindestens 80 % aufweisen.

- Laftungsgerate mit Warmertckgewinnung flr einen raumweisen Betrieb miussen einen Wir-
kungsgrad von mindestens 65 % aufweisen.

- Der Nachweis ist durch ein unabhangiges Priifinstitut (z.B. des TZWL, Europaisches Testzen-
trum fir Wohnungsliftungsgerate) zu erbringen.

- Mittels einer Luftdichtigkeitsmessung nach DIN 4108-7 ist nachzuweisen, dass die Luftwech-
selrate des Gebaudes, bezogen auf den n50-Wert bei Neubauten hochstens das 1,5-fache und
bei Bestandsbauten das 2,0 fache pro Stunde betragt.

6.5
Die Férderung zur Errichtung von thermischen Solaranlagen erfolgt unter den folgenden Vor-
aussetzungen:

- Die thermische Solaranlage darf nur einem Gebaude zur Raumwarme- und Warmwassererzeu-
gung dienen, bei dem der Bauantrag bzw. die Bauanzeige vor dem 1. Januar 2009 gestellt wur-
de.

Der Endenergiebedarf des Gebaudes darf bei Energiebedarfsausweisen nicht tiber 175 kWh/m?a
liegen. Bei Energieverbrauchsausweisen darf der Energieverbrauch bei darin enthaltener Warm-
wasserbereitung 150 kWh/m?a und bei nichtenthaltener Warmwasserbereitung 130 kWh/m?a
nicht tUbersteigen. Der Nachweis kann durch die Vorlage eines Energieausweises erfolgen. Hier-
bei darf ein im Zuge der MaBnahme stattfindender Kesselaustausch in der Berechung des End-
energiebedarfs, z.B. Uber die Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis (Anlage 10 zur
EnEV), berlicksichtigt werden.

- Bei der Errichtung einer thermischen Solaranlage auf einem denkmalgeschiitzten Gebaude
brauchen die 0.a. Verbrauchswerte ausnahmsweise nicht eingehalten zu werden. In diesem Fall
ist ein Nachweis Uber den Denkmalschutz vorzulegen.

- Die Solaranlage muss mindestens mit einer Umwalzpumpe der Effizienzklasse A oder besser
betrieben werden.

- Ein Sachverstandiger hat die fachgerechte Montage der thermischen Solaranlage zu bestati-
gen.

Die Mindestkollektorflache flr Flachkollektoren betragt 9 m?; die Mindestkollektorflache fir Va-

kuumkollektoren betragt 7 m2.
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- Der Mindestenergieertrag pro Kollektor muss 525 kWh/m?a nachweislich betragen. Der Nach-
weis ist durch ein unabhangiges Prifinstitut (TRNSYS-Simulationsrechnung) zu erbringen.

- Die Solarkollektoren miissen nach dem Verfahren der DIN EN 12975-1 (2006-06), 12975-2
(2006-06), 12976-1 (2006-04) und 12976-2 (2006-04) mit dem europaischen Prifzeichen ,Solar
Keymark" zertifiziert sein.

- Die Solarkollektoranlagen missen mit einer Ein-richtung zur Funktionskontrolle ausgestattet
sein.

- Die Erweiterung bestehender Solarkollektoranlagen wird nicht geférdert.
- Gefdrdert werden nur kombinierte Anlagen zur Warmwasserbereitung und Raumbeheizung.

6.6
Die Férderung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen als Multiplikatoranlage erfolgt unter den
folgenden Voraussetzungen:

- Die Photovoltaikmodule missen nachweislich tber ein Qualitadtszertifikat geman der Testnorm
IEC 61215 bzw. IEC 61646 (Zertifikat "TUV-Rheinland" oder "ISPRA") verflugen.

- Der Wechselrichter muss nachweislich der Grenzwertklasse B der DIN EN 55011/B bzw. DIN
VDE 0875 Teil 11 entsprechen.

- Ein Sachverstandiger (z.B. Installateur) hat zu bestatigen, dass die Anlage fachgerecht geplant
ist.

Unter "Multiplikatoranlagen" werden folgende Anlagen verstanden:

- Anlagen auf/an Passivhausern, 3-Liter-Hauser, Schulen, Kindergarten, wissenschaftlichen,
kirchlichen, kulturellen, sozialen oder karitativen Einrichtungen, von gemeinnitzigen Vereinen,

- Anlagen im Rahmen des Programms "50 Solarsiedlungen in NRW" oder ,100 Klimaschutzsied-
lungen in NRW",

- in Verbindung mit dem Programm "REGIONALE",

- Photovoltaikanlagen mit innovativen Systemen zur Ertragssteigerung (zusatzlich 25 % gegen-
Uber "starren" Systemen am gleichen Standort),

- fassadenintegrierte Photovoltaikanlagen.

Bei fassadenintegrierten Anlagen miissen die Photovoltaikmodule in bautechnischer und gestal-
terischer Hinsicht einen wesentlichen Bestandteil der senkrechten AuBenfassade des Gebaudes
darstellen.

Jeder Zuwendungsempfanger erhalt unabhangig vom Standort und der AnlagengréBe nur einen
Zuwendungsbescheid in einem Kalenderjahr.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/13



An jedem Standort werden Photovoltaikanlagen (auch unterschiedlicher Antragsteller) nur bis zu
einer Gesamtleistung von maximal 10 kW, gefordert. Bei der Ermittlung der Gesamtleistung z&h-
len bereits friiher bezuschusste Anlagen mit.

6.7
Die Férderung zur Errichtung von Wasserkraftanlagen ist beschrankt auf max. 1000 kWg, Leis-
tung.

6.8

Der Passivhaus-Standard wird dann erreicht, wenn ein sehr guter Warmeschutz mit U-Werten
von opaken Bauteilen von unter 0,15 W/(m?K) und von transluzenten Bauteilen (z.B. Fenster) ein-
schlieBlich Rahmen von unter 0,8 W/(m?K) und eine Zu/Abluftanlage mit hocheffizienter Warme-
rickgewinnung, die zu einem Heizwarmebedarf Qy kleiner als 15 kWh/(m?a) flhrt und ein sepa-
rates Heizsystem Uberflliissig macht. Der Jahresprimarenergiebedarf Qp fur Heizung, Warmwas-
ser und Hilfsstrom darf nicht mehr als 40 kWh/m?a Gebaudenutzflache Ay betragen.

Die Luftdichtigkeit des Gebaudes ist durch eine Luftdichtigkeitsmessung nach DIN 4108-7 nach-
zuweisen. Der n50-Wert darf hochstens das 0,6 fache pro Stunde betragen.

Die Luftungsgerate mit Warmerlickgewinnung bendtigen fir den Betrieb der Anlage eine gultige
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt); vgl. Baure-
gelliste B Teil 2, Lfd. Nr. 1.2.4. Sie missen einen Warmebereitstellungsgrad von mindestens 80
% aufweisen. Der Nachweis ist durch ein unabhangiges Prifinstitut zu erbringen.

6.9

Der 3-Liter-Haus-Standard orientiert sich an dem Passivhausstandard. Wegen des héheren
Heizwarmebedarfs von max. 35 kWh/m? a wird jedoch eine konventionelle Heizungsanlage be-
notigt.

Die Luftdichtigkeit des Gebaudes ist durch eine Luftdichtigkeitsmessung nach DIN 4108-7 nach-
zuweisen. Der n50-Wert darf hdchstens das 1,0 fache pro Stunde betragen.

Die Luftungsgerate mit Warmerlckgewinnung bendtigen fir den Betrieb der Anlage eine glltige
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts flir Bautechnik (DIBt); vgl. Baure-
gelliste B Teil 2, Lfd. Nr. 1.2.4. Sie missen einen Warmebereitstellungsgrad von mindestens 80
% aufweisen. Der Nachweis ist durch ein unabhangiges Priifinstitut zu erbringen.

6.10
Gefordert werden Anlagen zur Effizienzsteigerung von Biogasanlagen (bis 500 kW), die den
Abgasstrom der Biogas-KWK-Anlagen zusatzlich elektrisch nutzen.

Dabei muss die dem Gasmotor hachgeschaltete Anlage einen elektrischen Wirkungsgrad von
mindestens 10 % bezogen auf die Abgaswarme erreichen. Der elektrische Eigenbedarf der nach-
geschalteten Anlage darf dabei 25% der elektrischen Leistung des Moduls nicht Uberschreiten.

6.1
Die Férderung von Mess- und Regelsystemen erfolgt unter der Voraussetzung einer mindestens
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funfzehnprozentigen Verbesserung der Energieausnutzung. Energieschirme sind von der Forde-
rung ausgeschlossen.

6.12

KWK-Anlagen miissen hocheffizient im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG Anhang lll des Europai-
schen Parlaments sein und auch den harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerten der Ent-
scheidung 2007/74/EG der Kommission genugen. Der Wirkungsgrad der KWK Anlage muss min-
destens 80 % betragen.

KWK-Anlagen missen Uber einen Warmespeicher verfliigen, der fiir eine Kapazitat von mindes-
tens 0,3 m3 Wasseradquivalent pro Kilowatt der installierten elektrischen Leistung der ange-
schlossenen KWK-Anlage ausgelegt ist.

7
Antrags- und Bewilligungsverfahren

7.1
Antrage auf Gewdahrung einer Zuwendung sind unter Verwendung der daflir vorgesehenen An-
tragsvordrucke bei der Bezirksregierung Arnsberg als Bewilligungsbehorde zu stellen.

Je Vorhaben ist ein Antragsvordruck zu verwenden.

Antragsvordrucke sind erhaltlich bei Nordrhein-Westfalen direkt - dem Burger- und ServiceCen-
ter NRW unter:

- der Telefonnummer: 01803 - 100110,

- der E-Mail-Adresse: nrwdirekt@nrw.de oder

- im Internet unter www.nrwdirekt.de, www.bra.nrw.de.

7.2

Antrage kénnen im Zeitraum zwischen dem 4. Februar und dem 5. November eines jeden Kalen-
derjahres bei der Bewilligungsbehorde gestellt werden. Vorher bzw. nachher eingehende Antra-
ge werden nicht beriicksichtigt.

Der Antrag ist personlich oder auf dem Postweg einzureichen. Eine Antragstellung mittels Fax ist
- auch zur Fristwahrung - nicht zulassig. Der Antrag kann auch auf elektronischem Wege Uber
die virtuelle Poststelle der Bezirksregierung Arnsberg vps@bra.nrw.de gestellt werden. Voraus-
setzung fur dieses Verfahren ist, dass der Antragsteller sich hierbei einer qualifizierten digitalen
Signatur bedient. Organisatorische und technische Hinweise zu diesem Verfahren sind auf der
Homepage der Bezirksregierung Arnsberg bekannt gemacht

7.3

Der Bewilligungszeitraum, innerhalb dessen die MaBnahme realisiert, bzw. die Anlage betriebs-
bereit sein muss, betragt i.d.R. zwolf Monate. Innerhalb dieser Frist ist auch der Verwendungs-
nachweis vorzulegen (Ausnahme anteilig finanzierte MaBnahmen).
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Eine Verlangerung des Bewilligungszeitraumes ist nur im Ausnahmefall und nur dann méglich,
wenn dieses schriftlich vor Ablauf des Bewilligungszeitraums beantragt wurde.

7.4
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt fir:

- anteilfinanzierte Vorhaben auf Grundlage der Numme 1.4 die dem Zuwendungsbescheid beilie-
genden Allgemeinen Nebenbestimmungen fur Zuwendungen (ANBest-P bzw. ANBest-G).

- Festbetrag finanzierte Vorhaben nach Abschluss der Priifung des Verwendungsnachweises.

8
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tage nach der Veroffentlichung in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2015
auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2012 S. 363

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/13


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2012-14

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/13


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/13345-17940-mbl14-2anlage1.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem „Programm für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und Energiesparen“ (progres.nrw) – Programmbereich Markteinführung RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz– VII A 2–43.00 – v. 26.4.2012 

	Anlagen

